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Wirtschaft bzw. dem Eigentümer des Importfleisdies 
und/oder der Importfleischwaren umgehend mitzutei
len.

(2) Der Leiter des Veterinärwesens regelt Einzelheiten 
der Durchführung der Eingangs-, Lagerungs- und Aus
gangskontrolle.

Beurteilung von Importfleisch und -fleischwaren

§21

(1) Nach Abschluß aller für die Eingangskontrolle 
vorgeschriebenen Untersuchungen entscheidet der THD 
bzw. der Untersucher für Importfleisch über die Genuß
tauglichkeit des Importfleisches und/oder der Import
fleischwaren und legt in Zusammenarbeit mit der Tech
nischen Kontrollorganisation die Dauer der Lagerfähig
keit fest. Die Entscheidung kann für Teile der jewei
ligen Ladeeinheit unterschiedlich getroffen werden.

(2) Das Importfleisch und/oder die Importfleisch
waren sind für die menschliche Ernährung entsprechend 
dem Untersuchungsergebnis gemäß § 11 Abs. 1 zu beur
teilen und sind gemäß § 11 Absätze 2 bis 4 in den Ver
kehr zu bringen bzw. zu behandeln.

(3) Hinsichtlich der Lagerfähigkeit werden folgende 
Kategorien unterschieden:

Kategorie I: Lagerfähigkeit mindestens 4 Monate,
Kategorie II: Lagerfähigkeit 1 bis 4 Monate,
Kategorie III: nicht lagerfähig (Verbleib im Kühlhaus 

maximal 4 Wochen).

§22

(1) Das Importfleisch ist wie folgt zu beurteilen:
1. Tauglich, Kategorie I

— die Angaben im staatstierärztlichen Gesundheits
zeugnis bzw. Veterinärzeugnis sind vollständig,

— Farbe, Geruch, Konsistenz und sonstige Beschaf
fenheit des Importfleisches zeigen keine Abwei
chungen.

2. Tauglich, Kategorie II
— Beschaffenheit wie unter Ziff. 1, jedoch Alte

rungserscheinungen oder angetaut bei einer 
Kemtemperatur unter 0 °C,

— eingeleitete Hilfsuntersuchungen haben keinen 
Grund zur Beanstandung ergeben.

3. Tauglich, Kategorie III
noch verwertbare Teile von aufgetautem Import
fleisch oder von Importfleisch mit stärkeren Alte
rungserscheinungen, beginnender Fleisch- und Fett
verfärbung bei Beschaffenheit wie unter Ziff. 1. 
Veränderte Teile sind abzutragen und als untaug
lich zu beurteilen. Die noch verwertbaren Teile dür
fen keine Wertminderung erfahren haben.

4. Tauglich nach Behandlung, Kategorien I bis III
— bei einer bakteriologischen Untersuchung werden 

Salmonellen nachgewiesen,
— das staatstierärztliche Gesundheitszeugnis bzw. 

Veterinärzeugnis bzw. die Angaben über seuchen
hygienische oder gesundheitliche Unbedenklich

keit fehlen und eine entsprechende Anweisung 
gemäß § 4 der Veterinärhygienischen Grenzüber
wachungsverordnung vom 22. September 1966 
bzw. eine Entscheidung gemäß § 14 der Ersten 
Durchführungsbestimmung vom 22. September 
1966 zur Veterinärhygienischen Grenzüberwa
chungsverordnung (GBl. II S. 662) liegt vor,

— eine Tierseuche wird nachgewiesen oder der 
Verdacht auf eine Tierseuche wird bestätigt, bei 
der keine Untauglichkeitserklärung nach Ziff. 8  
zu erfolgen hat,

— Vorliegen von Tuberkulose nach Entfernen ver
änderter Teile,

— Nachweis von Nagetierbefall nach Entfernen 
veränderter Teile,

— Nachweis gesundheitsschädlicher Finnen gemäß 
§ 16 Abs. 1 Ziff. 12.

Bei der Beurteilung tauglich nach Behandlung ist 
außer beim Vorliegen von Tuberkulose und gesund
heitsschädlichen Finnen stets die gesamte Ladeein
heit einheitlich zu beurteilen. Die Festlegung der 
Lagerfähigkeit erfolgt sinngemäß entsprechend Zif
fern 1 bis 3.

5. Tauglich nach Behandlung, Kategorie III
noch verwertbare Teile von Importfleisch mit be
ginnender Oberflächenzersetzung, beginnender Ran
zigkeit,. stärkerer Fleisch- und Fettverfärbung und 
ähnlichen Abweichungen.

Veränderte Teile sind abzutragen und als untaug
lich zu beurteilen. Die noch verwertbaren Teile 
dürfen keine Wertminderung erfahren haben.

6 . Minderwertig, Kategorien II und III
— mäßige Abweichungen hinsichtlich des Geruchs 

und Geschmacks, der Farbe und der Konsistenz 
nach Entfernen veränderter Teile,

— Feststellung von verkalkten Sarkosporidien ge
mäß § 17 Abs. 1 Ziff. 1.

7. Minderwertig nach Behandlung, Kategorie III 
Beschaffenheit des Importfleisches wie unter den 
Ziffern 4 und 6  gleichzeitig bzw. 5 und 6  gleich
zeitig.

8 . Untauglich

— fortgeschrittene Ranzigkeit,
— fortgeschrittene Zersetzungen,
— hochgradige Abweichungen hinsichtlich des Ge

ruchs und des Geschmacks,
— Feststellung von tierischen Schmarotzern ge

mäß § 13,

— Feststellung von Tierseuchen gemäß § 12 Abs. 1 
Ziffern 1 bis 9,

— Feststellung von chemischen und biologischen 
Substanzen oder Radionukliden gemäß § 12 Abs. 1 
Ziff. 16.

(2) Für die Beurteilung von Importfleischwaren ist 
Abs. 1 sinngemäß anzuwenden.

(3) Der THD bzw. der Untersucher für Importfleisch 
erteilt dem Leiter des Betriebes der WB Kühl- und


